
sowie auf die BegdJndung des Gesamt-Dienstpostenbedarfs in 
diesem Bereich zu legen. 

49/470. Neuzuonlmmg von BeIarus und der UkraIne zu 
der In ZIffer 3 c) der Resolution 43/232 der Ge
neralversammlung genannten Groppe von MIt· 
gliedstaaten 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezember 1994 und auf 
EmpfebIung des FilDfbm AUS"ChllsseslBO beschloß die General· 
versammlung. 

a) ausnahmsweise davon auszugehen, daß alle per 1. Ja
nuar 1995 und fIlr 1995 bestehenden Zahlungsrllckstlinde von 
Belarus und der Ukraine bei der Finanzierung der Friedens
sichernngseinsä' re Umstllnden ZIlZlIlIchreibe sind, die sich der 
Kontrolle dieser Staaten entziehen. und daß sich somit die 
Frage der Anwendbarkeit des Artikels 19 der Charta der 
Veteinten Nationen hez!lglich des Verlusts des Stimmrechts in 
der Generalversammlung in dieser Hinsicht nicht stellt; 

b) Belarus und die Ukraine aufzufordern, während der 
wiederaufgenommenen neunun.hierzigslen Thgung der Gene
ralversammlung Vorschllige fIlr die Behandhmg ihrer Zah
hmgsriIckstlind bei der Finanzierung der Friedenasicherungs
einsätze auszuarbeiten; 

c) die Behandlung von Punkt 132 b) ihrer Tagesordnung 
auf ihrer wiederaufgenommenen nennundvieIzigsten 'Thgung 
fortzusetzen. 

, .. N49/821. Zllrer7. 

4914:&3. GewIIbnmg des Beobaehterslatos an die von der 
Organfsatlon der afrIkanIsehen EInhelt undIocIer 
der Uga der arabischen Staaten anerkannten 
lIlItionalen Befteiuugsbewegungen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Jlezemher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Sechsten A\I8oo 
schosses'" und Kenntnis nehmend von dI'I!! Bericht des 
Cleneralsekreti Ilber die GewIIlu:nng des Beohachterstatus an 
die von der Organisation der afrikanischen Binltclt undIoder 
der Liga der arablschen Staaten anerkannten nationalen Befrei
ungsbewegungen .... diese Frage auf einer spIIteten 'Thgung der 
Generalversammlung weiter ZU behandeln. 

491424. Antrag anf ein Gutachten des Internatlonalen 
GerIchtshofs 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten Aus
sclm IJI. den Punkt "Antrag auf ein Gutachten des Interna
tionalen Gerichtshofs" auf einer späteren 'Thgung der General
~ersammlung weiter zu bfohandeln 

'" N49f134. ZIIrer 8. 
... N4913'1S • 
... N49n45, ZIIrer 6. 
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4'/471. Fimmzlerung des Internatlonalen Gerldds zur 
Verfolgung der Verantwottllchen ftIr die seit 19!Il 
Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien !Je. 
gangenen schweren Verstöße gegen das JumumItl!. 
re Villkerreeht 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezl'lllher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses"". den GeneraIsekretIi zu ermllchtigen, Verpflichtun
gen in Höhe des znsätzlichen Betrags von 7 Millionen tJS..Dol-
1ar einzugehen, nm es dI'I!! Internationalen Gericht zur 
Verfolgong der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im H0heits
gebiet des ehemaligen Jngoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das hnmanitllre Völkerrecht zu ermöglichen, 
seine Tätigkeit bis 31. MlIrz 1995 forlZUsetzen. wbeschadet 
etwaiger BeschlUsse, die die Generalversammlung im Hinblick 
auf Banshalts- und Verwaltungsfragen und den Finanzierungs
modus faßt, und die Behandlung dieser Frage vor dI'I!! 
28. Februar 1995 wiederaufmnehmen. 

4'/472. Berleht des WIrtsebafts. und SozIaIrats 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses'" Kenntnis von den Kapiteln I, VI (Abschnitt E>.IX. 
XI, xn und xvn des Wirtschafts.. und SozinIrats. 

187 N49/81O, ZIIrer7. 
188 N49I67O. ZIIrer 4. 

49/425. CbeIptlifuug des Verfahrens gemlIß ArtIkel n des 
Statuts des Verwaltnngsgerlclds der Veteluten 
Nationen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten 
Ausschusses'" und nach Kenntoisnabme des Berichts des Ge
neralse1aetiirs 193, 

a) auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung die Streichung des Arti
kels 11 des Statuts des Verwa1tungsgerichts der Vereinten 
Nationen und alle damit znsammenhiingenden Änderungen, 
die sich daraus mgeheo, im Lichte der während ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung bei der Refonn der internen Rechtspflege 
im Sekretariat der Vereinten Nationen erzielten FortschrlUe zu 
bebandeIn; 

b) den Punkt "Oberprufung des Verfahrens gemIIB 
Artikel 11 des Statuts des Verwalnmgsgerichts der Vmeinten 
Nationen vorgesehenen Verfahrens" in die vor1llufige 'IlIges
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

'" N49n46, ZIIrer 8 • 
'" NC.6I49f2. 




